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munion zu erlauben. Kein Beichtvater und Pfarrer, überhaupt
kein rieſter, 10 nicht einmal ein Biſchof, darf ſich die efugnis
herausnehmen, das Communicieren um nicht nüchternen Uſtande
DeL modum dispensationis. und mag der Grund noch ſo dringend
erſcheinen, zu geſtatten; denn jede hieher gehörige eigentliche Dispens
iſt ausſchließlich der Machtvollkommenheit des apoſtoliſchen Stuhles
vorbehalten,)) welcher eine olche nur immer In den ſeltenſten und
dringendſten en wirklich zu ertheilen pflegt Das Recht der
Vorgenannten beſchränkt ſich vielmehr einzig und allein darauf, die
Communion einem Nichtnüchternen Per modum declarationis zu
geſtatten, das El eventuell feſtzuſtellen und erklären, daſs einer
von jenen Ausnahmsfällen vorliege, In welchen die Kirche
Gebote des jejunium naturale entbinde. Ein ſolcher Ausnahmsfall
lag aber hier nicht vor Es bleibt alſo in unſerem Falle ni anderes
übri als daſs entweder Pelagia ſich frühzeitig zur 2 fahren
laſſe, oder daſs QAudiu derſelben frühzeitig die Communion ber  ·
bringe, oder daſs H ihr eine Dispens von Rom erwirke, enn eine

Uunter ſolchen Umſtänden überhaupt erlangt werden kann. Nun,
In einem ſehr gediegenen Artikel dieſer Quartalſchrift?) („Das
jejunium naturale bei Kranken“, von Profeſſor Joſef Schwarz)
wurde von dem Verfaſſer dieſes Ttike ein emſelben von Rom
zugekommener, ſehr freundlicher Vorſchlag mitgetheilt, welcher da
Anſuchen die Ertheilung der Dispens, daſs Pel modum otus

genoſſen werden ürfe, betrifft. Dieſer Vorſchlag lautet
alſo:“) „Bisweilen Imm CS vor, daſs altersſchwache oder kränkliche
Perſonen ſehr öfters die heilige Communion empfangen würden,
enn ſie nur das jejunium naturale beobachten könnten. Drängt die
Erfüllung der Oſterpflicht, ſo helfen ſich manche Seelſorger dadurch aus
der Schwierigkeit, daſs ſie ſolchen erſonen die heilige Communion
glei nach Mitternacht reichen. Wenn man In ähnlichen Fällen

das heilige Officium recurriert und den Fall exponiert, ſo gibt
dasſelbe dem iſchof die Gewalt, genannte Perſonen vom jejunium
naturale In der Weiſe 3u dispenſieren, daſs ſie vor der eiligen
Communion PeLl modum genießen dürfen; und zwar
kann dieſe Erlaubnis weimal Im onate egeben werden.“ Auf
leſe Ausſicht, ohne daſs jedo für den Erfolg durch eine Erfahrung
irgendwelche Garantie eboten werden kann, ſei bei dieſer Gelegenheit
hinverwieſen.

Leitmeritz. rofeſſor Ir ſef Eiſelt.
(Converſion un Eheſchl

in in öglichſt

kurzer Ein Seelſorger OImm auf ſeinen Poſten
„Norint Sacerdotes,“ ſagt das Kölner Provinzial⸗Coneil ahre 1860

Par Cdp 13.) „nonnisi SumimUIII Pontificem qus 6886 dispensandi
in lege universali Et sanétissime Servanda“ Heft 1886 1—  .
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Zwei Tage arauf erſchein vor ihm Eein Brautpaar, das erklärt,
ſich ehelichen wollen, aber innigſt bitten ſie darum ſo ſchne
als möglich. Voll Iſer und Liebenswürdigkeit geht nun der neue

Pfarrvorſtand ans Informations⸗Examen, mit dem ſehnlichſten
unſche, 68 möge ſich doch ern „einfacher a0  1 ergeben, am!
das junge Brautpaar, das erſte, das ſich ihm 2 wirklich bald
5  Um gewünſchten tele elange. Leider trifft eS ſich anders

Der räutigam iſt 231½ ahre alt, wurde zUm Militär—
dienſte für untauglich efunden, hat aber auch noch keine Militär⸗
Axe ezahlt, wohn In der Nachbarspfarre der raut, will In zwei
Monaten Im Nachbarskronlande ein Geſchäft übernehmen, iſt katholiſch.

Die rau iſt 22 ahre alt, In Utrecht In Holland als
Tochter eines Kaufmannes geboren, Proteſtantin, und rklärt, ſie
habe chon ange die Sehnſucht gehabt, glei threr Schweſter die
atholiſche Religion anzunehmen und In die atholiſche Kirche ein⸗

Bei Gelegenheit threr Verehelichung, und zwar noch vor
erſelben, wolle ſie thren langgehegten Wunſch erfüllt ehen Der
Seelſorger hat gehört „Eile mit Weile“, ſagt ſich innerlich.
Was iſt V un

Da im gegebenen Falle ziemlich viele Schriftſtücke abgefaſst
werden müſſen, ſo wollen wir in der Beantwortung esſelben
den einzelnen Scheinen und Geſuchen der Ethe nach die römiſchen
Zahlzeichen etzen

0TY allem muſste den Convertiten-Unterricht
werden. Dannerbauer gibt In ſeinem praktiſchen Geſchäftsbuche,
Seite 466 ſ., die trefflichſte Inſtruction, was Iim Unterrichte
vorkommen und wie derſelbe ertheilt werden ſoll, weshalb wir ierüber
kein Wort verlieren ollen glauben. Auf die rage, ie ange
der Unterricht währen ſoll, antwortet Tunter anderem: „Bei Ver⸗
meidung von Weitſchweifigkeiten und bei zwei⸗ bis dreiſtündlicher
Unterweiſung wöchentlich könnte In zehn bis 3wo 0  en vollſtändig
genügegeleiſtet werden“. Dieſen Termin konnte der Seelſorger
unmögli einhalten, onſt wäre für den Bräutigam die Uebernahme
des Geſchäftes unmöglich geworden, und man dasſelbe
einen anderen vergeben. Bei Uebernahme esſelben war ihm aber
andererſeits eine Frau ſehr nothwendig, die ihm das Hausweſen
führte, * muſste alſo in acht Wochen die Verehelichung ſchon ab⸗
geſchloſſen ſein Glücklicherweiſe fand der Pfarrer einen günſtigen

Die Braut wau Gouvernante bei einer Herrſchaft, die ihr
gern geſtattete, von jetzt täglich auf ein bis zwei Stunden den
Convertiten⸗Unterricht beſuchen dürfen. Auch —  aLr dieſelbe eine
gebildete Perſon und chienen ihr die Grundbegriffe der katholiſchenGlaubens und Sittenlehre nicht mehr rem zu ſein Er offte aher,mit einem kürzeren Termine ausreichen zu können. Um anſtößigesGerede zu vermeiden, verlangte er, daſs die Braut immer in Be⸗
gleitung einer anderen Perſon Im Pfarrhofe erſcheine, die während
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des ganzen Unterri gegenwärtig ſein müſſe Ferner erklarte
der raut, daſs ſie der Bezirkshauptmannſchaf thren vorhabenden
Uebertritt zur katholiſchen 11 (I anzeigen muů

Auf alles das gehen die Brautleute ern und der Convertiten
Unterricht begann. Wie an eS aber mit der aufe der Convertitin?
Um arüber einigermaßen klar zu werden, muſste der Seelſorger
mit derſelben Uunter Zugrundelegung der Im Linzer Diöceſanblatte 1892,
Dà, enthaltenen Fragen mutatis mutandis (II) ein rotoko
aufnehmen. Dasſelbe war das biſchöfliche Ordinariat ſenden,
welches ſich dann bereit erklärte, auf run der erhaltenen Anhalts⸗
punkte weitere Erkundigungen einzuziehen. Insbeſondere＋ man ſich

einen Taufſchein kümmern, der aber Im angeführten alle
faſt nicht zu erhalten war Zweimal ſchrieb die Braut enſelben
In ihre Heimat, immer rhielt ſie nur einen Geburtsſchein (Burgerlijke
Stand). Das Hochwürdigſte Ordinariat In Linz hat nun durch das
Ordinariat In Utrecht mit vieler Mühe vom proteſtantiſchen Pfarr
amte daſelb einen aufſchein ermittelt

Nach mehr als ſechs 0  en laubte der Seelſorger den Con⸗
vertiten-Unterricht mit Em ewiſſen ſchließen zu können, weshalb

(IV das biſchöfliche Ordinariat die Erlaubnis bat, die Con
vertitin In die atholiſche I2 aufnehmen dürfen und zugleich

die dazu nöthigen Vollmachten erſuchte, we EL auch erhielt.
Es wurde nun der Tag zur Converſion eſtimmt, wobei nach
dem In der GColleetio Rituum. II Da, 125 angegebenen Ritus

wurde Der Vollzug der Converſion wurde ogleich der
Bezirkshauptmannſchaft (V angezeigt und dem biſchöflichen

Ordinariate (VY) eri  e Dann wurde der Converſionsact In die
atriken In der vorgeſchriebenen Weiſe (Linzer Diöceſanblatt 1891,
Nir 20) eingetragen. Die rau war nun katholiſch. Mittler—
weile ſich der Bräutigam bei ſeinem Bezirksgerichte die
(VIII) Großjährigkeits⸗Erklärung, bei ſeinem Pfarrer den (IX)
aufſchein und das (X) Religions⸗Zeugnis, bei der Bezirks⸗
hauptmannſchaft die (XI) Beſtätigung, daſs ETL ſeiner Stellungspflicht
vollkommen entſprochen habe, er Die rau ereits
den Geburtsſchein, den aufſchein und vielleicht zum
Ueberfluſs das (XIII) Converſions-⸗Zeugnis und das (XIV
Religions⸗Zeugnis. Durch den Converſions⸗Unterricht war aber der
für den Bräutigam feſtgeſetzte Termin zur Uebernahme des Ge⸗
ſchäftes bis auf wenige Tage abgelaufen. Es war ienstag,
und acht Tage darauf muſste eLr Ort und ſein, und doch
fehlte noch manches. Es wurde deshalb ein Telegramm aufgegeben

die Behörde In Utrecht den (XV Ledigſchein und das (AVI
Verehelichungs⸗Zeugnis für die raut, ern weites Telegramm an
den ater derſelben Uum ſeine (XVII) legaliſierte Einwilligung zur
Heirat ſeiner minderjährigen Tochter; Donnerstag abends waren
die genannten Schriftſtücke per Poſt gekommen. reitags rüh gieng
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der Bräutigam zum Dechante mit einem Geſuche Um (X  I) 18⸗
pens von zwei kirchlichen Aufgeboten, nachmittags mit einem
gleichen Geſuche dieſelbe Dispens zur Bezirkshauptmannſchaft,
Samstag früh brachte ſeinem Pfarrer die (XX) Verkündanzeige,

onntage wurden die beiden Brautleute iun beiden Pfarrkirchen
verkündet, am ontag brachte der Bräutigam den Auskünd⸗
chein von ſeinem Pfarrer, und endlich onnten die beiden Glücklichen
durch die ſofort erfolgende Copulation die Ehe ſchließen,
kommenden Tage ihr ne Heim aufzuſuchen

Schwertberg. o

ſef elm V, Pfarr Adminiſtrator.
(Ein Hauptt mit Hinderniſſen In Prager

Re  an  0 veröffentlichte Im November 1893 in einem Prager
Blatte aus ſeiner Praxis folgenden Fall „DIn der letzten Ziehungs  2  —

der erbiſchen Franks⸗Tabak⸗Loſe erſchienen drei Haupttreffer,
und zwarx einer zu 200.000 Franks und zwei zu 12 100.000 Franks
als »Unbehoben. 4 Einer dieſer »Unbehobenen Haupt  treff er per
—100.000 Franks war In der Ziehung Am September 1891 auf
das Los Serie 5038 Nir 23 efallen, welches ſich um Beſitze des
hieſigen Buchbindergehilfen Herrn Eduard Fuchs befand. Nachdem
der Treffer October 1891 fällig geworden war, ma Herr
Fuchs bei der öhmiſchen Unionbank Anſtalten, die Auszahlung
ſeine Treffers V bewirken. Als ETL jedo behufs Entgegennahme
ſeines Geldes Iim October 1891 bei der öhmiſchen Unionbank rſchien,
wurde von einem ereits anweſenden Polizeibeamten ſeinem
ni geringen Schrecken feſtgenommen und zur Polizeidirection 9e⸗
führt, wo ETL ſich legitimieren und ins beſondere U  4  ber den redlichen
Eſr des Loſes ausweiſen 0  L, weil, wie ihm hier mitgethei
wurde, die Auszahlung des Treffers von der ſerbiſchen Regierung
iſtier worden ſei Nachdem Herr Eduard Fuchs in der Lage war,
ſich ſofor darüber auszuweiſen, daſs EL das betreffende Los m der
hieſigen Wechſelſtube des Chriſtoph Gruß ſeinerzeit käuflich erworben
habe, wurde ihm das Los zwar zurückgeſtellt, jed o edeutet, daſs
orläufig die Auszahlung des Treffers nicht zu denken ſei Herr
Eduard Fuchs wendete ſich nun an mich und ES wurde mir auf
meine einleitenden Schritte In Belgrad die Mittheilung gemacht, daſs
ein Belgrader Frächtergehilfe den nſpru auf jene Los, bezw
den gemachten Treffer erhebe, weil dieſes Los in ſeinem Beſitze 9e
weſen und ihm durch Diebſtahl abhanden gekommen ſei, und daſ
derſelbe durch das ſerbiſche Finanzminiſterium das Verbot der Aus⸗
zahlung beim Wiener Bankverein als Zahlſtelle für jene Loſe rwirkt
habe Omt galt * zunächſt die ehebung jenes erbote anzu  —  —
ſtreben Nach faſt zweijähriger Anſtrengung gelang C mir, allerdings
nit energiſcher Unterſtützung des auswärtigen mte in Wien und
der und Geſandtſchaft H Belgrad dem E des errn Eduard
Fuchs um Durchbruche zu verhelfen, indem vor einigen agen da


